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Neujahrsgrüße
Liebe Wildenfelser Einwohnerinnen und Einwohner,

ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen im Namen des Stadtrates und der  
Stadtverwaltung ein glückliches, gesundes und gesegnetes neues Jahr 2018.

Gemeinsam mit Ihrer Hilfe und Unterstützung werden wir auch in diesem Jahr neue 
Aufgaben und Projekte tatkräftig fortsetzen bzw. konstruktiv beginnen.
Lassen Sie uns diese Herausforderungen mit Zuversicht 2018 umsetzen!

Ihr

Tino Kögler
Bürgermeister

Die Stadtverwaltung Wildenfels lädt ganz herzlich zum Frühlingskonzert mit den 
Zwickauer Salonmusikanten in den Schlosssaal Wildenfels ein.

17.03.2018
15 Uhr

Schloss Wildenfels
Seit Herbst 2017 spielt das Salonorchester in neuer Besetzung und unter Leitung 
von Cornelia Birke-Wölker. Freuen Sie sich auf Filmmusik, Musical, Operette und 
Schlager.
Telefonische Kartenbestellung: 037603/5593311 oder -5593313.
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Daten zu widersprechen. Die Eintragung ist schriftlich oder 
persönlich möglich. Den Antrag hierfür finden Sie im Internet 
unter www.wildenfels.de oder beim Einwohnermeldeamt im 
Rathaus.
Öffnungszeiten:
Montag  09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag   09.00 – 12.00 Uhr
Die Eintragung der Übermittlungssperren ist gebührenfrei und 
ohne Begründung möglich. Die Sperre bleibt solange wirksam, 
wie eine Person für eine Wohnung in Wildenfels gemeldet ist 
bzw. die Sperre selbst wieder aufhebt. Bereits früher eingeleg-
te Widersprüche zu den obenstehenden Punkten gelten wei-
terhin und brauchen nicht erneuert werden.
Stadtverwaltung Wildenfels
Meldebehörde

Die Kämmerei informiert
Am 15.02.2018 sind fällig:
Grundsteuer A + B für das 1. Quartal 2018 und Halbjahreszah-
ler Gewerbesteuer für das 1. Quartal 2018
Barzahler erhalten keine neue Aufforderung. Für sie ist der er-
haltene Bescheid Anfang des Jahres oder eines Vorjahres (bei 
gleichbleibendem Betrag) maßgebend.
Wir möchten alle Zahlungspflichtigen auffordern, die Abgaben 
termingerecht zu leisten, um Mahnschreiben und die Mahnge-
bühren zu vermeiden.
Säumige werden gebeten, ihre Schulden sofort zu beglei-
chen!
Bitte denken Sie auch an die Bezahlung der Mahngebüh-
ren und Säumniszuschläge, diese bleiben Ihnen sonst als 
offene Posten erhalten und werden immer wieder mit ge-
mahnt bzw. vollstreckt.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung, auch 
telefonisch unter 037603/55933-13.

Freiwillige Feuerwehr Wildenfels
Dienstplan für das I. Quartal 2018

Donnerstag, 25.01.2018
18.30 Uhr Dienst / Schulung
   Treffpunkt: Gerätehaus
Samstag, 03.02.2018 
19.00 Uhr Jahreshauptversammlung
   Treffpunkt: Sportlerheim Wildenfels
Donnerstag, 08.02.2018 
18.30 Uhr Dienst / Schulung
   Treffpunkt: Gerätehaus
Donnerstag, 22.02.2018
18.30 Uhr Dienst / Schulung
   Treffpunkt: Gerätehaus
Donnerstag, 08.03.2018 
18.30 Uhr Dienst / Schulung
   Treffpunkt: Gerätehaus
Freitag, 16.03.2018 
19.00 Uhr  gemeinsame Jahreshauptversammlung der Stadt 

Wildenfels
   Treffpunkt: Gerätehaus

Amtliche Bekanntmachungen

Ankündigung der 41. und 42. Ratssitzung 
des Stadtrates Wildenfels

Die 41. Beratung des Stadtrates Wildenfels findet am Donners-
tag, dem 8. Februar 2018, statt.
Die 42. Beratung des Stadtrates Wildenfels findet am Donners-
tag, dem 15. März 2018, statt.
Ort, Beginn und die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der 
Einladung, die ab 31. Januar 2018 bzw. ab 7. März 2018 in den 
Schaukästen am Rathaus Wildenfels, gegenüber dem ehema-
ligen Gemeindeamt OT Härtensdorf, am ehemaligen Gemein-
deamt OT Wiesenburg und an den Anschlagtafeln in Höhe 
Dorfstraße 7, OT Wiesen, und Höhe Wildenfelser Straße 13,  
OT Schönau, sowie auf der Homepage der Stadt Wildenfels 
www.wildenfels.de bekannt gemacht wird.

Tino Kögler
Bürgermeister

Einwohnermeldeamt informiert
Öffentliche Bekanntmachung über Widerspruchsrechte 

nach dem Bundesmeldegesetz
Widerspruchsmöglichkeiten zur Weitergabe von Daten aus 
dem Melderegister
Das Bundesmeldegesetz (BMG) vom 3. Mai 2013 (BGBl S. 1084) 
in der aktuell geltenden Fassung ermächtigt die Meldebehör-
de, aus dem aktuellen Melderegister auf Antrag zweckgebun-
dene Auskünfte an Dritte weiterzugeben.
Es handelt sich um die Übermittlung personenbezogener Da-
ten
1.  an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahl-

vorschlägen im Zusammenhang mit parlamentarischen 
und kommunalen Vertretungskörperschaften bzw. der 
Nutzung der Daten für die Versendung von Wahlwerbung, 
§ 50 Abs. 5 BMG i. V.m. § 50 Abs. 1 BMG

2.  an Mandatsträger, Presse und Rundfunk zum Zwecke der 
Veröffentlichung von Altersjubiläen (ab dem 70. Geburts-
tag) und Ehejubiläen (Goldene Hochzeit oder ein späteres 
Jubiläum), § 50 Abs. 5 BMG i. V.m. § 50 Abs. 2 BMG

3.  an Adressbuchverlage o.a. zur Veröffentlichung in Adress-
büchern oder ähnlichen Nachschlagewerken, § 50 Abs. 5 
BMG i. V.m. § 50 Abs. 3 BMG

4.  an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften – wenn 
Sie Familienangehöriger eines Mitgliedes einer öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft sind, § 42 Abs. 3 BMG  
i. V.m. § 42 Abs. 2 BMG. Für Mitglieder der Religionsgesell-
schaft selbst besteht kein Widerspruchsrecht.

5.  an das Bundesamt für Wehrverwaltung, soweit Sie die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, § 36 Abs. 2 BMG  
i. V.m. § 58c Abs. 1 Satz 1 Soldatengesetz

Wahrnehmung des Widerspruchsrechts:
Jeder Einwohner, der zum jeweiligen Zeitpunkt das 18. Lebens-
jahr vollendet hat bzw. wahlberechtigt ist, hat die Möglichkeit, 
schriftlich mit persönlicher Unterschrift gegenüber dem Ein-
wohnermeldeamt der Stadt Wildenfels der Weitergabe seiner  
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Jugendfeuerwehr

jeweils dienstags 17.00 bis 19.00 Uhr 

Treffpunkt: Gerätehaus Wildenfels

Freiwillige Feuerwehr Wildenfels
Jens Schwörke
Wehrleiter

Jahreshauptversammlung FF Härtensdorf
Liebe Kameradinnen, Kameraden und Vereinsmitglieder!
Wir laden ganz herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Härtensdorf ein.

Zeit und Treffpunkt:
Freitag, 09.02.2018, um 19.00 Uhr im Vereinshaus Härtensdorf

Um pünktliches Erscheinen wird gebeten.

Ute Huster    Andreas Hörl
Vereinsvorsitzende  Wehrleiter

Sonstige Bekanntmachungen

Sprechtag der Schiedsstelle
nächster Sprechtag: Dienstag, 6. Februar 2018
Sprechzeit ist von 16.30 bis 18.00 Uhr im Rathaus Wilden-
fels.

Altersjubilare
Wir gratulieren allen Geburtstagskindern  
unserer Stadt Wildenfels recht herzlich  
und wünschen Gesundheit, Wohlergehen  
und Erfüllung im weiteren Leben!

Jubilare Wildenfels

20. Januar 2018   Hanna Wikera  90 Jahre
22. Januar 2018   Sophie Wendler  75 Jahre
23. Januar 2018   Maria Freudewald  90 Jahre
 5. Februar 2018   Magna Bierhals  90 Jahre
 7. Februar 2018   Wolfgang Glänzel  75 Jahre
10. Februar 2018   Ernst Puff  70 Jahre
18. Februar 2018   Luise Zilian  80 Jahre
19. Februar 2018   Ingrid Uhlig  70 Jahre
20. Februar 2018   Heidrun Tews  70 Jahre

Jubilare Härtensdorf

23. Januar 2018   Leonore Pansa  85 Jahre
28. Januar 2018   Erhard Meier  85 Jahre
18. Februar 2018   Gabriele Hohmuth  70 Jahre
22. Februar 2018   Christian Lehn  95 Jahre
22. Februar 2018   Gerhard Richter  75 Jahre

Jubilare OT Schönau
 8. Februar 2018   Elke Skorupa  70 Jahre
13. Februar 2018   Harry Kästner  75 Jahre

Hiermit bitten wir alle Senioren ab 70 Jahre, deren Geburtstag 
nicht im Amtsblatt und in der Tagespresse erscheinen soll, sich 
in der Stadtverwaltung zu melden. Bisherige Abmachungen 
bleiben bestehen.

Mitteilungen anderer Behörden
Aufgrund des großen Umfanges erfolgt die Veröffentlichung 
in mehreren Teilen.

Teil 1: Biotope der Gemarkung Härtensdorf
Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Zwickau

Das Landratsamt Zwickau veröffentlicht das Biotopverzeichnis 
zum Stadtgebiet Wildenfels. Die Veröffentlichung dient gleich-
zeitig der Information der Gemeinde und Grundstücksberech-
tigten.
Die Veröffentlichung der Biotopverzeichnisse und Information 
der Gemeinden und Grundstücksberechtigten erfolgt auf der 
Grundlage des § 30 Abs. 7 des Gesetzes über Naturschutz und 
Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG)  
i. V. m. § 21 Abs. 7 des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz 
und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz – 
SächsNatSchG).
Die Naturschutzbehörden führen die Verzeichnisse der be-
kannten besonders geschützten Biotope in Form von Listen 
und Karten. Der Schutz der Biotope hängt jedoch nicht davon 
ab, ob sie in den Verzeichnissen eingetragen sind. Das heißt, 
die Biotope sind gesetzlich geschützt, sobald die Biotopeigen-
schaften zutreffen, auch wenn die Biotope nicht im Verzeichnis 
erfasst sind.
Das veröffentlichte Biotopverzeichnis zum Stadtgebiet Wil-
denfels enthält Listen mit Angaben zur Gemarkung, Flur-
stücksnummer, Nummer der Biotopkartierung, Biotoptyp, 
Biotopgröße, Erhaltungszustand des Biotops sowie Karten. 
Die Karten liegen in der Stadt Wildenfels während der Dienst-
stunden (Mo.: 9.00 bis 12.00 Uhr, Di.: 9.00 bis12.00 Uhr, 13.00 
bis 18.00 Uhr, Do.: 9.00 bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 17.00 Uhr,  
Fr.: 9.00 bis 12.00 Uhr) zur kostenlosen Einsichtnahme durch 
jedermann aus (Ersatzbekanntmachung).
Die niedergelegten Karten beinhalten Flurstücke, Luftbild, Bio-
topabgrenzung und Nummer der Biotopkartierung.
Zur Erläuterung:
Neben natürlich entstandenen Biotopen können sich für den 
Biotop- und Artenschutz wertvolle Bereiche auch durch tra-
ditionelle Bewirtschaftungsformen entwickeln. So ist die Ent-
stehung und Entwicklung wertvoller Lebensräume häufig der 
naturnahen Flächenbewirtschaftung durch Eigentümer und 
Pächter zu verdanken.
In der heutigen Kulturlandschaft fehlen aufgrund der intensi-
ven Nutzung oft wichtige ökologische Ausgleichsflächen und 
geeignete Lebensräume für viele seltene Tier- und Pflanzen-
arten. Daher ist es wichtig, dass die vorhandenen naturnahen 
Bereiche in ihrem Bestand erhalten werden.
Auch ohne Rechtsverordnung oder Einzelanordnung und 
ohne Eintragung in Verzeichnisse sind in Sachsen u. a. nach-
folgende Biotope gesetzlich geschützt (§ 30 Abs. 2 BNatSchG 
i. V. m. § 21 Abs. 1 SächsNatSchG):
natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender 
Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer und der dazugehö-
rigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegeta-
tion sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbe-
reiche, Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche, 
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Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen- und 
binsenreiche Nasswiesen, Quellbereiche, Binnenlandsalzstel-
len, offene Binnendünen, offene natürliche Block-, Schutt- und 
Geröllhalden, Lehm- und Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- 
und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Trockenrasen, Schwer-
metallrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte, 
Bruch-, Sumpf- und Auenwälder, Schlucht-, Blockhalden- und 
Hangschuttwälder, offene Felsbildungen, magere Frisch- und 
Bergwiesen, höhlenreiche Altholzinseln und höhlenreiche 
Einzelbäume, Serpentinitfelsfluren, Streuobstwiesen, Stollen 
früherer Bergwerke sowie in der freien Landschaft befindliche 
Steinrücken, Hohlwege und Trockenmauern.

Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheb-
lichen Beeinträchtigung dieser Biotope führen können, sind 
entsprechend § 30 Abs. 2 BNatSchG verboten.

Hierunter können zum Beispiel fallen:

Entwässerung von Feuchtflächen, Fällung von Höhlenbäu-
men, Kahlschlag, Abgrabungen, Aufschüttungen, Pflanzung 
nicht biotoptypgerechter Baumarten (z. B. Fichten), Düngung, 
Intensiv-Beweidung auf bisher extensiv genutztem Grünland.

Ausnahmen können von der unteren Naturschutzbehörde auf 
Antrag zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen aus-
geglichen werden können (§ 30 Abs. 3 BNatSchG).
Weiterhin zulässig sind:
-  Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen, die zur Erhaltung 

oder Wiederherstellung des besonders geschützten Bio-
tops notwendig sind;

-  Bewirtschaftungsmaßnahmen im Rahmen der ordnungs-
gemäßen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, die den 
langfristigen Bestand eines geschützten Biotops nicht 
beeinträchtigen.

Die Bewahrung von Lebensräumen und Arten ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Sicherung der biologischen Vielfalt und 
damit unserer natürlichen Lebensgrundlage.
Bei Fragen zum Schutzstatus von Flächen bzw. deren Bewirt-
schaftung wenden Sie sich bitte an die untere Naturschutz-
behörde (Ansprechpartnerin: Frau Knöfler, Telefon: 0375 4402-
26315) oder per E-Mail an landforstnatur@landkreis-zwickau.
de.
Zisowsky
Sachgebietsleiterin Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft

Gemarkung Flur-
stücks-
num-
mer 

Biotop- 
num-
mer 

Biotoptyp Biotopgröße 
auf dem 
Flurstück  
m² 

Anteil 
am 
Gesamt-
Biotop     
% 

Biotop-
größe 
gesamt                  
m² 

Erhaltungszustand 

Härtensdorf   114/1 20353 Sümpfe 1434,33 25,65 5592,64 keine Angabe 

Härtensdorf   114/1 40175 Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden 
natürlichen und naturnahen Vegetation und regelmäßig vom Gewässer 
überschwemmte Bereiche 

      keine Angabe 

Härtensdorf   141/3 40134 Natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und ihrer natürlichen und naturnahen 
Verlandungsbereiche 

1142,99 100 1142,99 günstig 

Härtensdorf   251 20353 Sümpfe 4158,32 74,35 5592,64 keine Angabe 

Härtensdorf   251 40175 Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden 
natürlichen und naturnahen Vegetation und regelmäßig vom Gewässer 
überschwemmte Bereiche 

      keine Angabe 

Härtensdorf   297/1 20352 Röhrichte 771,68 99,96 772 keine Angabe 

Härtensdorf   458/1 20348 Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden 
natürlichen und naturnahen Vegetation und regelmäßig vom Gewässer 
überschwemmte Bereiche 

      ungünstig 

Härtensdorf   458/1 40132 Sumpfwälder 3613,34 23,6 15312,76 unzureichend 

Härtensdorf   458/2 20347 Seggen- und binsenreiche Nasswiese 670,03 99,57 672,89 keine Angabe 

Härtensdorf   458/2 20348 Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden 
natürlichen und naturnahen Vegetation und regelmäßig vom Gewässer 
überschwemmte Bereiche 

      ungünstig 

Härtensdorf   458/2 40132 Sumpfwälder 1215,72 7,94 15312,76 unzureichend 

Härtensdorf   458/2 40133 Röhrichte 638,07 100 638,07 unzureichend 

Härtensdorf   472/3 20348 Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden 
natürlichen und naturnahen Vegetation und regelmäßig vom Gewässer 
überschwemmte Bereiche 

      ungünstig 

Härtensdorf   472/3 40132 Sumpfwälder 2050,03 13,39 15312,76 unzureichend 

Härtensdorf   483/4 20348 Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden 
natürlichen und naturnahen Vegetation und regelmäßig vom Gewässer 
überschwemmte Bereiche 

      ungünstig 

Härtensdorf   65 20348 Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden 
natürlichen und naturnahen Vegetation und regelmäßig vom Gewässer 
überschwemmte Bereiche 

      ungünstig 

Härtensdorf   65a 40132 Sumpfwälder 222,11 1,45 15312,76 unzureichend 

Härtensdorf   66/1 20346 Auwälder 1064,31 100 1064,31 günstig 
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Härtensdorf   458/2 20347 Seggen- und binsenreiche Nasswiese 670,03 99,57 672,89 keine Angabe 

Härtensdorf   458/2 20348 Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden 
natürlichen und naturnahen Vegetation und regelmäßig vom Gewässer 
überschwemmte Bereiche 

      ungünstig 

Härtensdorf   458/2 40132 Sumpfwälder 1215,72 7,94 15312,76 unzureichend 

Härtensdorf   458/2 40133 Röhrichte 638,07 100 638,07 unzureichend 

Härtensdorf   472/3 20348 Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden 
natürlichen und naturnahen Vegetation und regelmäßig vom Gewässer 
überschwemmte Bereiche 

      ungünstig 

Härtensdorf   472/3 40132 Sumpfwälder 2050,03 13,39 15312,76 unzureichend 

Härtensdorf   483/4 20348 Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden 
natürlichen und naturnahen Vegetation und regelmäßig vom Gewässer 
überschwemmte Bereiche 

      ungünstig 

Härtensdorf   65 20348 Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden 
natürlichen und naturnahen Vegetation und regelmäßig vom Gewässer 
überschwemmte Bereiche 

      ungünstig 

Härtensdorf   65a 40132 Sumpfwälder 222,11 1,45 15312,76 unzureichend 

Härtensdorf   66/1 20346 Auwälder 1064,31 100 1064,31 günstig 

Härtensdorf   66/1 20347 Seggen- und binsenreiche Nasswiese 2,86 0,43 672,89 keine Angabe 

Härtensdorf   66/1 20348 Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden 
natürlichen und naturnahen Vegetation und regelmäßig vom Gewässer 
überschwemmte Bereiche 

      ungünstig 

Härtensdorf   66/1 20349 Quellbereich       günstig 

Härtensdorf   66/1 40132 Sumpfwälder 7669,31 50,08 15312,76 unzureichend 

Härtensdorf   66/2 40132 Sumpfwälder 542,26 3,54 15312,76 unzureichend 

Härtensdorf   76/1 20350 Natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und ihrer natürlichen und naturnahen 
Verlandungsbereiche 

1130,21 100 1130,21 günstig 

Härtensdorf   76/1 20351 Höhlenreiche Altholzinseln und höhlenreiche Einzelbäume       günstig 

 

Abfuhrplan 2018
für die Inhalte aus abflusslosen Gruben und 

Kleinkläranlagen in Wildenfels und den Ortsteilen Wiesen, 
Wiesenburg, Schönau und Härtensdorf

In der Stadt Wildenfels und den Ortsteilen Wiesen, Wiesen-
burg, Schönau und Härtensdorf werden jeden Mittwoch Fä-
kalien und Fäkalschlamm abgefahren.

Wir bitten um Beachtung, dass vom 22.12.2018 bis 
02.01.2019 nur dringende Entleerungen (mit Havariezu-
schlag) durchgeführt werden.

Damit eine termingerechte Entleerung der Inhalte aus ab-
flusslosen Gruben und Kleinkläranlagen gewährleistet wer-
den kann, erteilen Sie der Wasserwerke Zwickau GmbH, Erl-
mühlenstraße 15 in 08066 Zwickau, mindestens 14 Tage vor 
dem gewünschten Termin schriftlich oder telefonisch unter 
der Tel.-Nr. 0375 533-313, 315 oder 316 den Abfuhrauftrag.

Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt Ihre Kunden-
nummer und gegenenfalls spezielle Hinweise für das Trans-
portunternehmen mit an.

Ihre Wasserwerke Zwickau

Tierbestandsmeldung 2018
Bekanntmachung der Sächsischen  
Tierseuchenkasse (TSK)

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Sehr geehrte Tierhalter,

bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter von Pferden,  
Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Süßwas-
serfischen und Bienen zur Meldung und Beitragszahlung bei 
der Sächsischen Tierseuchenkasse gesetzlich verpflichtet sind.

Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist Vo-
raussetzung für:

-  eine Entschädigung im Tierseuchenfall,

-  für die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Kosten 
für die Tierkörperbeseitigung

-  für Beihilfen im Falle der Teilnahme an Tiergesundheits-
programmen.

Die Meldebögen bzw. E-Mail-Benachrichtigungen werden 
Ende Dezember 2017 an die uns bekannten Tierhalter ver-
sandt. Sollten Sie bis Mitte Januar 2018 keinen Meldebogen er-
halten haben, melden Sie sich bitte bei der Tierseuchenkasse.

Auf dem Meldebogen oder per Internet melden Sie bitte die 
am Stichtag 1. Januar 2018 vorhandenen Tiere. Sie erhalten 
daraufhin Ende Februar 2018 den Beitragsbescheid, auf des-
sen Grundlage Sie dann Ihren Beitrag an die Tierseuchenkasse 
überweisen.
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Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des 
Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheits-
gesetz (SächsAGTierGesG) in Verbindung mit der Beitrags-
satzung der Sächsischen Tierseuchenkasse.
Es ist nicht wichtig, ob Sie die Tiere im landwirtschaftlichen Be-
reich oder zu privaten Zwecken halten, spielt dabei keine Rolle.
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse ist 
die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt an-
zuzeigen.

Bitte unbedingt beachten:
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informationen 
zur Melde- und Beitragspflicht, zu Beihilfen der Tierseuchen-
kasse sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zu-
dem können Sie, als gemeldeter Tierbesitzer u.a., Ihr Beitrags-
konto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre), erhaltene 
Beihilfen, Befunde sowie eine Übersicht Ihrer entsorgten Tiere 
einsehen.

Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstr. 7a, 01099 Dresden
Tel.: 0351 / 80608-0, Fax: 0351 / 80608-35
E-Mail: info@tsk-sachsen.de 
Internet: www.tsk-sachsen.de

Innovativ in die Zukunft, nachhaltig zur Natur,
gern Leben und Arbeiten in unserer Region

Projektaufruf für die  
Einreichung von Vorhaben  
zur Umsetzung der LEADER-
Entwicklungsstrategie der  
Lokalen Aktionsgruppe (LAG)  
„Zwickauer Land“  
Der Verein Zukunftsregion Zwickau e.V. ruft im Rahmen der 
Umsetzung seiner LEADER-Entwicklungsstrategie 2014 – 2020 
zur Einreichung von Vorhaben in allen sechs Handlungsfeldern 
auf. 
Die förderfähige Gebietskulisse der Region ist auf der Inter-
netseite unter https://www.zukunftsregion-zwickau.eu/förde-
rung/wo-wird-gefördert/ ersichtlich.
LEADER ist ein zweistufiges Förderprogramm. Die LEADER-Re-
gion „Zwickauer Land“ wählt die Vorhaben entsprechend ihrer 
Förderwürdigkeit aus, anschließend prüft die Bewilligungsbe-
hörde deren umfassende Förderfähigkeit. Die LEADER-Region 
selbst erteilt keinen Bewilligungsbescheid. 

Nr. des Aufrufes: 06-2017-A/B/C/D/E/F

Start des Aufrufes: 18.12.2017,  9.00 Uhr

Einreichfrist: 12.02.2018, 15.30 Uhr

Einzureichen bei: Zukunftsregion Zwickau e.V., 
Bosestraße 1, 08056 Zwickau

Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen 
des privaten und öffentlichen Rechts sowie rechtsfähige Per-
sonengesellschaften. Diese erhalten bei investiven Vorhaben 
einen Fördersatz bis zu 75 %, bei nicht-investiven bis zu 80 %. 
Nur bei der Maßnahme D1.01 sind ausschließlich natürliche 
Personen bei einem Fördersatz von 40 % antragsberechtigt. 
Ferner sind Gebietskörperschaften antragsberechtigt. 

Diese erhalten bei investiven wie auch bei nichtinvestiven Vor-
haben einen Fördersatz von 65 %.
Der Mindestzuschuss beträgt 5.000 €, es gibt maximale Zu-
schusshöhen. Das Beihilferecht ist zu beachten. Eine Vorfinan-
zierung ist notwendig. 

Handlungsfeld A:  
Wirtschaft, Forschung und Entwicklung

Zur Antragstellung benötigte Unterlagen: https://www.zu-
kunftsregion-zwickau.eu/förderung/was-wird-gefördert-1/
wirtschaft-forschung-und-entwicklung/

Maßnahmen Budget im
Projektauf-
ruf

A1.01 Umnutzung leerstehender Gebäu-
de für eine gewerbliche Nutzung, Sanie-
rung von Außenfassaden

400.000 €

A1.02 Förderung technischer Anlagen 
und Maschinen sowie immaterieller In-
vestitionen laut RL-LEADER 2014

100.000 €

A2.01 Verbesserung der Arbeitgeber-
attraktivität zur Unterstützung der Fach-
kräftegewinnung und -sicherung

 50.000 €

Handlungsfeld B:  
Infrastruktur, Mobilität und Bildung

Zur Antragstellung benötigte Unterlagen: https://www.zu-
kunftsregion-zwickau.eu/förderung/was-wird-gefördert-1/
infrastruktur-mobilitat-und-bildung/

Maßnahmen Budget im 
Projektaufruf

B1.01 bedarfsgerechter Erhalt und qua-
litativer Ausbau des Gemeindestraßen-
netzes

500.000 €

B1.02 Bau von Fuß- und Radwegen für 
den Alltagsverkehr

B3.01 Erhalt, Modernisierung und Erwei-
terung wohnortnaher Kitas und Schulen 
sowie Einrichtungen der Erwachsenen-
bildung

450.000 €

Handlungsfeld C:  
FREIZEIT, KULTUR UND TOURISMUS

Zur Antragstellung benötigte Unterlagen: https://www.zu-
kunftsregion-zwickau.eu/förderung/was-wird-gefördert-1/
freizeit-kultur-und-tourismus/ 

Maßnahmen Budget im 
Projektaufruf

C1.01 innovative touristische Marketing-
projekte und Konzepte

100.000 €

C2.01 Aufwertung bestehender Objek-
te mit Bedeutsamkeit in der LEADER- 
Region Zwickauer Land

700.000 €

C2.02 Ausbau, Erhalt und Neuanlage 
touristischer Wege sowie begleitender 
Infrastruktur

100.000 €
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C2.03 Verbesserung des Angebots im Be-
reich Beherbergung, Gastronomie und 
touristischer Dienstleistungen

300.000 €

Handlungsfeld D:  
Ortsentwicklung, Soziales und Grundversorgung

Zur Antragstellung benötigte Unterlagen: https://www.zu-
kunftsregion-zwickau.eu/förderung/was-wird-gefördert-1/
ortsentwicklung-soziales-und-grundversorgung-1/ 

Maßnahmen Budget im 
Projektaufruf

D1.01 Um- und Wiedernutzung leerste-
hender oder leerfallender ländlicher 
Bausubstanz zu Hauptwohnzwecken

600.000 €

D1.03 Abriss und Rückbau von wirt-
schaftlich nicht tragfähiger Bausub-
stanz, Renaturierung von Brachflächen, 
Platzgestaltung, Aufwertung und Ent-
wicklung von Freiraumstrukturen

390.000 €

D1.04 Dorfumbaupläne  50.000 €

D2.01 Sanierung von Bausubstanz für 
nicht gewerbliche dorfgemäße Gemein-
schaftseinrichtungen

500.000 €

D2.03 Ausbau von Angeboten und Infra-
strukturen für die Grundversorgung

D3.01 investive und nicht investive Vor-
haben zum Ausbau und zur Qualifizie-
rung von Strukturen der Freiwilligenar-
beit und des bürgerlichen Engagements

100.000 €

Handlungsfeld E:  
Landwirtschaft, Natur und Umwelt

Zur Antragstellung benötigte Unterlagen: https://www.zu-
kunftsregion-zwickau.eu/förderung/was-wird-gefördert-1/
landwirtschaft-natur-und-umwelt/

Maßnahmen Budget im 
Projektaufruf

E1.01 Vorhaben der Natur- und Umwelt-
bildung sowie zur Sensibilisierung für 
den Klimaschutz, Land- und Forstwirt-
schaft im ländlichen Raum

 40.000 €

E1.02 Aufbau und Etablierung von re-
gionalen Wertschöpfungsketten durch 
Unternehmenskooperation, den Ausbau 
der Verwendung regionaler Erzeugnis-
se und die Direktvermarktung regiona-
ler Produkte

 50.000 €

E2.01 Schutz vor wild abfließendem 
Oberflächenwasser/Hochwasserschutz

 80.000 €

E2.02 investive Maßnahmen zur Aufwer-
tung von Landschaftsstrukturen und 
Landschaftselementen

100.000 €

Handlungsfeld F:  
PROZESSBEGLEITUNG, IDENTITÄT, KOMMUNIKATION 

Zur Antragstellung benötigte Unterlagen: https://www.zu-
kunftsregion-zwickau.eu/förderung/was-wird-gefördert-1/
prozessbegleitung-identität-und-kommunikation/

Maßnahmen Budget im 
Projektaufruf

F1.02 Anbahnung und Management von 
Komplexvorhaben inner-, überregional 
und transnational (mehrere Einzelvor-
haben oder Akteure beteiligt)

100.000 €

F1.03 konzeptionelle Arbeiten zur Ent-
wicklung innovativer Projekte

 50.000 €

F2.01 Vernetzung und Bündelung von 
Aktivitäten der Region

100.000 €

F2.02 Entwicklung innovativer und nach-
haltiger Mobilitätsangebote durch inter-
disziplinäre Zusammenarbeit

 50.000 €

F3.01 regionales Marketing und Vorha-
ben zur Ausprägung einer regionalen 
Identität

100.000 €

Zur Beantragung von Fördermitteln ist ein sog. Formblatt 
auszufüllen, zu finden unter https://www.zukunftsregion-
zwickau.eu/aktuelles/projektaufrufe/   
Dieses ist ausgefüllt mit allen weiteren notwendigen Un-
terlagen bis 12.02.2018, 15.30 Uhr, im Regionalmanage-
ment (Bosestraße 1, 08056 Zwickau) einzureichen und 
dient als Entscheidungsgrundlage zur Förderwürdigkeit. 
Eine Nachreichfrist für fehlende Unterlagen besteht nicht.
Termin für die abschließende Vorhabenauswahl in öffentlicher 
Sitzung des Entscheidungsgremiums ist am 19.03.2018.  
Die gesamten Beratungen sowie das Auswahlverfahren 
sind für die Interessenten kosten- und gebührenfrei. Be-
ratende Stelle für Auskünfte zum Aufruf und zur LEADER-
Entwicklungsstrategie:
Regionalmanagement der LEADER- Region „Zwickauer Land“
Ansprechpartnerinnen: Frau Damaris Falk/Frau Angela Zieger/
Frau Linda Lempke
Bosestraße 1, 08056 Zwickau
Tel.: 0375/30354-104/-105/-106, Fax: 0375/30354-107  
info@zukunftsregion-zwickau.de

Fünf Millionen Euro für  
ländliche Räume
Einreichung von Anträgen bis  
12. Februar möglich
Die LEADER-Region „Zwickauer Land“ startete am 18. Dezem-
ber 2017 den bisher größten Projektaufruf in der aktuellen 
Förderperiode. 
Dieser bislang größte Aufruf umfasst dabei alle sechs Hand-
lungsfelder mit insgesamt 25 Fördermaßnahmen, für die nun 
bis zum 12. Februar 2018 ausgereifte Vorhaben eingereicht 
werden können. 
Gesucht werden Projekte, die Unterstützung für Investitionen 
sowie vorbereitende und begleitende Arbeiten in den Hand-
lungsfeldern: 
• Wirtschaft, Forschung und Entwicklung
• Infrastruktur, Mobilität und Bildung
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• Freizeit, Kultur und Tourismus
• Ortsentwicklung, Soziales und Grundversorgung
• Landwirtschaft, Natur und Umwelt
• Prozessbegleitung, Identität und Kommunikation 
benötigen.
Der Aufruf richtet sich an kleine und mittelständische Unter-
nehmen, Privatpersonen, Vereine, Stiftungen sowie Gebiets-
körperschaften in der Gebietskulisse. 
Die Fördersätze betragen bei Investitionen, z.B. der Sanierung 
von Gebäuden, bis zu 75 %, bei Vorhaben im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit, Netzwerkkosten oder Studien bis zu 80 %. Der 
notwendige Mindestzuschuss beträgt 5.000 €, zahlreiche För-
dermaßnahmen haben zudem Zuschussgrenzen. 
Ausgereicht werden nicht rückzahlbare Zuschüsse nach Um-
setzung der Vorhaben, sodass eine Vorfinanzierung unbedingt 
erforderlich ist.
Wichtig zu wissen: LEADER ist ein zweistufiges Förderpro-
gramm. Die LEADER-Region „Zwickauer Land“ wählt die Vorha-
ben entsprechend ihrer Förderwürdigkeit am 19. März 2018 in 
öffentlicher Sitzung aus, anschließend prüft die Bewilligungs-
behörde deren umfassende Förderfähigkeit. Die LEADER-Re-
gion selbst erteilt keinen Bewilligungsbescheid
Das Regionalmanagement der LEADER-Region mit Sitz in Zwi-
ckau berät alle Interessierten von der Idee bis zur Umsetzung 
und ist wie folgt erreichbar: info@zukuftsregion-zwickau.de, 
0375/30354-104/-105 oder -106. 
Alle Informationen und Antragsunterlagen finden Interessier-
te hier: https://www.zukunftsregion-zwickau.eu/aktuelles/
projektaufrufe/ 
Zum Hintergrund: 
LEADER ist ein Ansatz der Regionalentwicklung, der es loka-
len Akteurinnen und Akteuren ermöglicht, regionale Prozesse 
mitzugestalten. Die LEADER-Entwicklungsstrategie (kurz LES) 
einer Region ist die Grundlage zur Förderung von Vorhaben 
in ländlichen Räumen aus dem Landwirtschaftsfonds der EU. 
Die festgelegten Entwicklungsziele der Region bilden den 
Rahmen für die Handlungsfelder und Fördermaßnahmen. 

Vorstand der Zukunftsregion  
Zwickau e.V. neu aufgestellt
Vorstandssitzung fand am 21. Dezember statt 
Am 21. Dezember 2017 fand die Vorstandssitzung des Vereins 
Zukunftsregion Zwickau e.V. statt. Hauptaugenmerk lag auf 
der Wahl eines neuen Vorstandes für den Verein.
Nach rund acht verdienstvollen Jahren ziehen sich Volkmar 
Dittrich, ehem. Vereinsvorsitzender, und Wolfgang Weinhold, 
ehem. 1. Stellvertreter, aus dem Vorstand des Trägervereins der 
LEADER-Region „Zwickauer Land“, Zukunftsregion Zwickau e.V. 
zurück. 
Oberbürgermeister der Stadt Werdau, Stefan Czarnecki, stellte 
sich zur Wahl zum neuen Vereinsvorsitzenden und wurde ein-
stimmig durch den Vorstand gewählt. Mit Annahme des Am-
tes vertritt er die LEADER-Region „Zwickauer Land“ ab sofort. 
Unterstützt wird Stefan Czarnecki durch den ebenso neu ge-
wählten und einstimmig angenommenen ersten Stellvertreter 
Andreas Steiner, Bürgermeister der Stadt Hartenstein. 
Volkmar Dittrich bedankte sich für die Zusammenarbeit mit 
dem Vorstand sowie dem Regionalmanagement und kann auf 
erlebnisreiche Jahre zurückblicken. Bereits seit 2006 wirkte er 
im Verein als 1. Stellvertreter mit, bevor er 2009 zum Vereins-
vorsitzenden gewählt wurde.

Weitere Informationen zum Verein Zukunftsregion Zwickau, 
Träger der LEADER-Förderung im „Zwickauer Land“ sind un-
ter folgenden Link erhältlich: https://www.zukunftsregion-
zwickau.eu.

„Unentbehrliches Wissen für die 
gemeinnützige Vereinsarbeit“  
am 24. Januar in Werdau 
Kostenfreies Seminar
Die LEADER-Region „Zwickauer Land“ veranstaltet in Zusam-
menarbeit mit dem Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher 
Raum e.V. eine Veranstaltung zum Thema „Unentbehrliches 
Wissen für die gemeinnützige Vereinsarbeit – professionell 
als ehrenamtlicher Vorstand“. Die Veranstaltung findet am  
24. Januar 2018, ab 17.00 Uhr in der Gaststätte „Pleißen-
burg“, Mittelweg 74, 08412 Werdau/OT Langenhessen, 
statt. 
Die ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen ist ein unverzichtbarer 
Baustein in unserer Gesellschaft, den es zu pflegen und stär-
ken gilt. Ziel des Seminars ist die Qualifizierung von Strukturen 
der Freiwilligenarbeit und des bürgerlichen Engagements, um 
effizienter und organisierter zu arbeiten. 
Claudia Vater vom Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher 
Raum e.V. informiert zu wichtigen Grundlagen der Arbeit als 
ehrenamtlich tätiger Vorstand. Schwerpunkte sind unter ande-
rem die Haftungsfragen des ehrenamtlich tätigen Vorstandes 
und Handlungserfordernisse aus Veränderungen im Vereins-
recht. In einer sich anschließenden Sprechstunde werden auch 
konkrete praxisbezogene Themen behandelt. Die Veranstal-
tung bietet daher ausreichend Raum für Erfahrungsaustausch 
mit verschiedenen teilnehmenden Akteuren. 
Die Veranstaltung richtet sich an Vereine aller Art, Initiativen 
sowie ehrenamtlich Engagierte. Die Teilnahme ist kostenfrei, 
es wird jedoch um Anmeldung bis zum 18. Januar unter  
folgenden Link (https:///www.zukunfsregion-zwickau.eu/ 
aktuelles/meldungen-und-termine/20-12.2017/) oder telefo-
nisch unter 0375-30354-106 gebeten. 
Nach der Veranstaltung bietet die Gaststätte „Pleißenburg“ für 
Hungrige eine Abendkarte mit Hausmannskost an. 
Der Verein Zukunftsregion Zwickau e.V. engagiert sich für 
die Entwicklung der ländlichen Räume im „Zwickauer Land“ 
und ist Träger der LEADER-Region. Diese bietet neben Vernet-
zungs-, insbesondere Fördermöglichkeiten durch nicht rück-
zahlbare Zuschüsse für investive und nicht-investive Vorhaben. 
So unterstützt die Region unter anderen auch Vorhaben im Be-
reich der Qualifizierung von Strukturen der Freiwilligenarbeit 
und des bürgerlichen Engagements mit Fördersätzen bis zu 
80 %.

Kindertagesstätten

Kita „Happy Kids“ OT Wiesenburg
Weihnachtssingen in Familie

Zu einem Weihnachtssingen luden die „Happy Kids“ am 8. De-
zember 2017 alle Kinder und deren Familien in die St.-Rochus- 
Kirche nach Schönau ein. In gemütlicher Atmosphäre der fest-
lich geschmückten Kirche begrüßten die Erzieherinnen alle 
Gäste mit dem Lied „Halleluja“, welches so manchem Besucher 
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ein Tränchen ins Auge zauberte. Die Kinder begeisterten das 
Publikum mit weihnachtlichen Liedern und Gedichten und 
auch der Kinderchor der Kirche präsentierte zwei Lieder aus 
dem aktuellen Krippenspiel-Musical.

 

 

 

Natürlich durften auch traditionelle Weihnachtslieder wie z. B. 
„Oh du fröhliche“, gesungen von allen Besuchern und beglei-
tet von David Joram am Klavier, nicht fehlen. Bei Punsch und 
Schnittchen konnte man den Abend gemütlich ausklingen las-
sen und sogar noch dies und das für den Weihnachtszauber zu 
Hause erwerben.

Das Team der „Happy Kids“ bedankt sich bei allen Eltern, Hel-
fern und Sponsoren, die uns so tatkräftig unterstützt haben.

Ohne sie wäre der Abend nicht so ein Erfolg geworden!

Das Team der Kindertagesstätte „Happy Kids“

Schulnachrichten

Paul-Fleming-Oberschule  
Hartenstein

Schulsiegerin ermittelt
Auch in diesem Jahr beteiligten sich im November alle 
Schüler/-innen der 6. Klassen am Vorlesewettbewerb, der 
wieder vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausge-
schrieben worden war. 
Nachdem wir in den Klassenentscheiden die drei besten Vor-
leser gekürt hatten, wurde in einer weiteren Veranstaltung 
der Schulsieger gesucht. Sophie-Elisabeth Allrath, Laetizia  
Lucia Seidel und Leni Gottschald stellten sich noch einmal einer  
Jury. Beste Vorleserin wurde Leni Gottschald aus der Klasse 6b. 
Sie vertritt beim folgenden Kreisausscheid unsere Schule.

Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg!
U. Seidel

Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Kirchgemeinde   
Wildenfels
Jahreslosung 2018:
Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des  
lebendigen Wassers umsonst. Offenbarung, 21, 6
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21. Januar 2018, letzter Sonntag nach Epiphanias
09.30 Uhr  eingeladen zum Abschlussgottesdienst der Al-

lianzgebetswoche nach Schönau, Pf. Richter, im 
Anschluss Kirchencafé

Montag, 22. Januar 2018
19.30 Uhr  Glaubenskurs im Pfarrhaus, Thomas und Ute Wei-

gelt

28. Januar 2018, Septuagesimae
09.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl und Kindergottes-

dienst, Pf. Richter

Freitag, 2. Februar 2018
 Ausfahrt des Männerwerkes

4. Februar 2018, Sexagesimae
09.30 Uhr  Gottesdienst und Kindergottesdienst, Ehepaar 

Fritzsch

Dienstag, 6. Februar 2018
19.00 Uhr  Frauenstunde gemeinsam mit dem Mütterabend 

im Pfarrhaus

Mittwoch, 7. Februar 2018
14.00 Uhr  Seniorenkreis im Pfarrhaus

11. Februar 2018, Estomihi
09.30 Uhr  Gottesdienst und Kindergottesdienst, Pf. i. R. Seibt

Dienstag, 13. Februar 2018
10.00 Uhr  Bibelstunde im „Haus der Geborgenheit“, Pfarrer 

Richter
19.30 Uhr  Bibelstunde im Pfarrhaus

18. Februar 2018, Invocavit
17.00 Uhr  Abendgottesdienst, Pf. Richter

Aus unserer Gemeinde wurde heimgerufen 
Frau Anni Gerigk geb. Uhlig im Alter von 88 Jahren. 
Die Urnenbeisetzung fand am 12.01.2018 auf unserem Fried-
hof statt.

Christenlehre 
ungerade Kalenderwoche, 
freitags die Jungen  16.00 Uhr – 18.00 Uhr
gerade Kalenderwoche, 
freitags die Mädchen   15.00 Uhr – 17.00 Uhr

Glaubenskurs für Teens
gerade Kalenderwoche, freitags 17.00 Uhr

Außerdem

Kirchenchor:  donnerstags  19.30 Uhr im Pfarrhaus 
      Härtensdorf

Bandprobe:   freitags   nach Absprache

Junge Gemeinde: 
    freitags   19.00 Uhr im Pfarrhaus

Landeskirchliche Gemeinschaft: 
    sonntags  15.00 Uhr im Gemein-
      schaftssaal Härtensdorf
Kanzleistunde:  montags  15.00 bis 18.00 Uhr 
      (Tel. 037603 8366)
Es laden herzlich ein und grüßen

Pfr. Richter und der Kirchenvorstand Wildenfels

Zum Weltgebetstag 2018 aus Surinam
Surinam, wo liegt denn das? 
Es ist das kleinste Land Südamerikas und so selten in den Schlagzeilen zu  nden, 
dass viele Menschen gar nicht wissen wo es auf der Landkarte zu  nden ist.
Doch es lohnt sich, Surinam in seiner bunten Vielfalt zu entdecken, zumal seine Ge-
schichte als ehemalige niederländische Kolonie eng mit der Europas verbunden ist.
Der Weltgebetstag am 2. März 2018 bietet Gelegenheit, Surinam, eine bemerkens-
werte Natur und seine Bevölkerung in all seiner Unterschiedlichkeit kennenzuler-
nen.
Dort, wohin Missionare einst den christlichen Glauben brachten, ist heute fast die 
Hälfte der Bevölkerung christlich.
Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit den Frauen und Mädchen aus Surinam 
und Tausenden Frauen rund um den Globus
am 2. März 2018 17 Uhr im Pfarrhaus Härtensdorf
Gottes Wort zu hören und miteinander Gottesdienst zu feiern.
Gudrun Sprinz

Kirche zu den Drei Marien*** 
Monatsspruch Februar 2018 
„Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde 
und in deinem Herzen, dass du es tust.“  
      5. Mose 30, 14

21. Januar 2018, 3. So. n. Epiphanias 
09.30 Uhr  eingeladen nach Schönau zum Abschluss der 

Allianzgebetswoche mit Kindergottesdienst und 
anschließendem Kirchencafé

28. Januar 2018, 4. So. n. Epiphanias 
09.30 Uhr  Gottesdienst mit Kindergottesdienst 
 Juliane Giesecke

4. Februar 2018, 5. So. n. Epiphanias 
17.30 Uhr  Abendgottesdienst mit Abendessen für die Kinder

11. Februar 2018, Letzter So. n. Epiphanias 
09.30 Uhr  Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl, Pfr. Richter
 und Kindergottesdienst

18. Februar 2018, Invocavit 
09.30 Uhr  Gottesdienst mit Kindergottesdienst 
 Manfred Dietrich

25. Februar 2018, Reminiscere 
09.30 Uhr  Gottesdienst mit Kindergottesdienst 
 Thomas Schulz

Verstorben ist und kirchlich bestattet wurde 

am 15.12.2017 
Herr Klaus Paul Otto Mehlhorn im Alter von 83 Jahren

• Die Allianzgebetswoche findet vom 15. Januar bis  
21. Januar 2018, jeweils 19.30 Uhr (außer am Samstag und 
Sonntag bereits 9.30 Uhr), statt. Die Woche steht unter 
dem Thema „Als Pilger und Fremde unterwegs“. Die Orte 
können gern in den jeweiligen Kanzleien erfragt werden.

• Vom 27. April bis 29. April 2018 findet die Gemeinderüst-
zeit unserer Kirchgemeinde statt. Alle Informationen so-
wie die Anmeldung können gern bei Manfred Dietrich in 
Erfahrung gebracht werden.

„Kindertreff“
für alle Kinder von 1. bis 6. Klasse (außer in den Ferien)
in geraden Wochen immer montags von 16.00 bis 18.00 Uhr
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Konfirmandenunterricht
(außer in den Ferien)

Dienstag von 17.00 bis 18.00 Uhr im Pfarrhaus (Wildenfels)

Außerdem
Frauendienst:  Di., 23.01.18 14.30 Uhr im Pfarrhaus
Bandprobe:  dienstags  19.30 Uhr in der Kirche
Posaunenchor:  mittwochs  19.00 Uhr im Pfarrhaus
Mutti-Kind-Nachmittag: 
    mittwochs  15.15 Uhr im Pfarrhaus
Chor:    donnerstags  19.30 Uhr im Pfarrhaus
Junge Gemeinde: 
    freitags   19.00 Uhr im Pfarrhaus
Landeskirchl. Gemeinschaft: 
    sonntags  15.00 Uhr Gemeinschafts-
      saal Härtensdorf
Kanzleistunde: dienstags  17.00 bis 19.00 Uhr 
      Tel. 037603 8227
Es laden herzlich ein und grüßen 
Pfr. Richter und der Kirchenvorstand zu Härtensdorf

Die Kirchgemeinde der   
St. Rochuskirche zu Schönau  
lädt ein
Dienstag, 23.01.2018
19.45 Uhr  Männerwerk
Sonntag, 28.01.2018 – Septuagesimae
19.00 Uhr  Predigtgottesdienst mit Pfr. Richter
Samstag, 03.02.2018
   Kultur in der Dorfkirche

 

Sonntag, 04.02.2018 – Sexagesimae
09.30 Uhr  Sakramentsgottesdienst mit Pfr. Richter
 gleichz. Kindergottesdienst
Montag, 05.02.2018
20.00 Uhr  Kirchenvorstand
Dienstag, 06.02.2018
20.00 Uhr  Innerer Ausschuss Koordination
Sonntag, 11.02.2018 – Estomihi
09.30 Uhr  Predigtgottesdienst mit Manfred Dietrich
 gleichz. Kindergottesdienst

Montag, 12.02.2018
20.00 Uhr  Gebetskreis

Sonntag, 18.02.2018 – Invokavit
09.30 Uhr  Predigtgottesdienst mit Stephan Viertel
   gleichz. Kindergottesdienst

Ganz herzliche Einladung zur Allianzgebetswoche 2018

Thema: „Pilger und Fremde unterwegs“
Beginn:  19.30 Uhr

Montag, 15.01.2018
in Härtensdorf, Landeskirchliche Gemeinschaft

Dienstag, 16.01.2018 
in Härtensdorf, Pfarrhaus

Mittwoch, 17.01.2018
in Zschocken, Kirche

Donnerstag, 18.01.2018 
in Wildenfels, Pfarrhaus

Freitag, 19.01.2018 
in Wildenfels, Adventsgemeinde

Samstag, 20.01.2018 
Gottesdienst, Adventsgemeinde Wildenfels

Sonntag, 21.01.2018 
Abschlussgottesdienst in der Kirche Schönau mit Kirchen-
kaffee

Konfirmandenunterricht
Klasse 7 und Klasse 8  
montags 17.00 Uhr im Pfarrhaus

Christenlehre/Kindertreff

mittwochs  
24.01.2018  Klassen 1 – 3
31.01.2018  Klassen 4 – 6
07.02.2018  Klassen 1 – 3

Chor    donnerstags  19.15 Uhr

Kinderchor  freitags   16.45 Uhr

Jugendchor  freitags   18.00 Uhr
    außer in den Ferien und schulfreien Tagen
Junge Gemeinde
    freitags   19.00 Uhr

Information
Mit Wirkung vom 01.10.2017 haben wir das Friedhofskonto der 
Kirchgemeinde Schönau
IBAN DE61 8705 5000 2233 0000 67 
aufgelöst.

Sämtliche Kontobewegungen laufen seitdem über das Kirch-
gemeindekonto
IBAN DE83 8705 5000 2233 0003 50 
der Kirchgemeinde Schönau.

Bitte berücksichtigen Sie das auch bei einem eventuellen 
Dauerauftrag.

Mit herzlichen Segenswünschen grüßen 

Pfr. Richter und Mitarbeiter
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Röm.-kath. Pfarrei  
„Maria Königin des Friedens“

Kirchberg, Neumarkt 23

Pfarradministrator: 
Pater Rudolf Welscher, OMI Tel. 0160 91237718

Kaplan: 
Pater Sebastian Büning, OMI  Tel. 0151 22239850

E-Mail: info@mkdf-k.de

Sonntag
09.00 Uhr  Hl. Messe

Mittwoch
17.00 Uhr  Hl. Messe

Weitere Veranstaltungen und Termine finden Sie auf unserer 
Homepage www. mkdf-k.de.

Jehovas Zeugen
Anschrift Gemeindesaal: 
Lindenstraße 13a, 08134 Wildenfels OT Wiesenburg

Zusammenkünfte:
Jeden Mittwoch 18.30 Uhr und Freitag 19.00 Uhr 
Unser Leben und Dienst als Christ

Sonntag, 28.01.
09.30 Uhr  Vortrag: Sei wählerisch in deinem Umgang
16.30 Uhr  Vortrag: Warum lässt ein liebevoller Gott das 

Böse zu?

Sonntag, 04.02.
09.30 Uhr  Vortrag: Die Wunder der Schöpfung Gottes wür-

digen
16.30 Uhr  Vortrag: Den „Vater inniger Erbarmungen“ 

nachahmen

Sonntag, 11.02.
09.30 Uhr  Vortrag: Warum sich jetzt Gottes Herrschaft un-

terwerfen
16.30 Uhr  Vortrag: Was das Reich Gottes schon heute für 

uns tut

Sonntag, 18.02.
09.30 Uhr  Vortrag: Wer eignet sich, die Menschheit zu re-

gieren?
16.30 Uhr  Vortrag: Wir Christen sorgen uns um unsere 

Mitmenschen

Sonntag, 25.02.
09.30 Uhr  Vortrag: Wirst du dem Geschick dieser Welt ent-

gehen?
16.30 Uhr  Vortrag: Ist mit dem Tod alles vorbei?

Anschließend an die Vorträge gibt es jede Woche wechselnde 
Bibelstudien-Programme, durch die sinnvolle, praktische Leh-
ren für den Alltag vermittelt werden.
Informationen und Videos zu Jehovas Zeugen finden Sie auch 
auf www. jw.org.

Vereine

Geflügelzüchtervereinigung  
Wildenfels i. Sa. e. V.
Am Freitag, dem 9. Februar 2018, findet um 20.00 Uhr im 
Sportlerheim Wildenfels unsere nächste Mitgliederver-
sammlung statt.
i. A. Horst Oberender
Vereinsvorsitzender

Familienzentrum  
„Kinderidylle“  
Härtensdorf e.V. 
Otto-Nuschke-Straße 18, 08134 Wildenfels/Härtensdorf
Tel.: 037603/8751, E-Mail: kinderidylle@t-online.de

Unser Programm im Monat Februar 2018
montags:
Frühstückstreff 09.00 Uhr
– für alle, die lieber in Gesellschaft essen –
Elterncafé 09.30 Uhr
Kinderbetreuung 09.00 – 12.00 Uhr
Rückenschule  18.00 – 19.00 Uhr
Örtlichkeit: Wildenfels, „alte“ Turnhalle
Sportgruppe 19.00 – 20.00 Uhr
Örtlichkeit: Wildenfels, „alte“ Turnhalle
dienstags:
Keramik für Familien  18.30 Uhr
13.02.2018
mittwochs:
Keramik für Familien  09.00 Uhr
14.02.2018
Mädchentreff  
Eingeladen zum Ferienprogramm
Zeichnen  17.00 – 19.00 Uhr
07.02. und 28.02.2018
Örtlichkeit: nach Absprache Schloss Wildenfels oder Vereins-
haus Härtensdorf
donnerstags:
Krabbelgruppe  09.30 – 10.30 Uhr
Veranstaltungsort: Hebammenpraxis Katrin Schwind

Mittagessen  
Jeden Donnerstag gibt es in unserem Haus ein frisch gekoch-
tes Mittagessen. Alle sind herzlich eingeladen, in gemütlicher 
Atmosphäre gemeinsam zu essen. (Bitte anmelden bis Montag 
in der jeweiligen Woche.)
Weitere Informationen unter Tel. 037603/8751
Seniorennachmittag  14.00 Uhr
08.02. und 22.02.2018
Jungsnachmittag
Eingeladen zum Ferienprogramm
Rückensport  18.15 Uhr
Örtlichkeit: Wildenfels „alte“ Turnhalle
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freitags:
Zwergentreff  16.00 Uhr
Eltern-/Großeltern-Kind-Treff
jeden 2. und 4. Freitag im Monat
09.02. und 23.02.2018

Handarbeitsstammtisch  19.00 Uhr
02.02. und 16.02.2018

Änderungen vorbehalten!

Winterferienprogramm  
12.02. bis 23.02.2018

Unser Familienzentrum ist geöffnet im Ferienprogramm zu 
den jeweils angegebenen Zeiten. 
Für die Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung nötig  
bzw. teilweise eine Mitfahrerlaubnis!  
Bei Kreativangeboten und Workshops ist in der Regel ein Ma-
terialbeitrag erforderlich (1 – 6 €).

Veranstaltungsort: Härtensdorf 

Woche vom 12.02. bis 16.02.2018

Mo., 12.02. 
10.00 bis
12.00 Uhr Malen mit Pflanzenfarben mit Juliane Merkel
 Wir experimentieren mit flüssigen Pflanzenfarben 

Erw: 5 €/Ki: 3 €).

Di., 13.02.  
10.00 bis
12.00 Uhr Bau von Karten und Büchlein mit Michaela List 
 Wir fertigen kleine Bücher und Karten mit experi-

mentellem Einband (Erw: 5 €/Ki: 3 €).

Mi., 14.02. 
09.00 bis
12.00 Uhr Workshop Keramik – reliefierte Oberflächen mit 

Gudrun Thriemer
  Wir gestalten Dosen etc. mit gestempelten Ober-

flächen (Erw: 5 €/Ki: 3 €). 
Do., 15.02.  
10.00 bis
12.00  Uhr Workshop Materialcollage mit Ramona Markstein 
  Wir fertigen „Materialbilder“(Erw: 5 €/Ki: 3 €).
Bitte an den Angeboten gemäße Kleidung denken!

Woche vom 19.02. bis 23.02.2018
Mo., 19.02.  
10.00 bis
13.00 Uhr Drahtskulptur im Feuer/Wintergrillen
   mit Michaela List und Anne-Grit Rudolph
 Wir fertigen „Feuer“-Drahtskulpturen und grillen. 

(Erw: 6 €/Ki: 4 €, incl Essen)   
Di., 20.02.  
19.30 Uhr Kino: Loving Vincent 
    Wir fahren ins „Casablanca“ im Alten Gasometer. 
   (Beginn 20 Uhr)
   (Mitfahrerlaubnis! Erw: 6 €/Ki: 4 €)
Mi., 21.02.  
10.00 bis
12.00 Uhr Workshop Papierschöpfen mit Michaela List
 Wir schöpfen Papiere in ungewöhnlichen Formen.  

(Anhänger usw.) (Erw: 5 €/Ki: 3 €)
Do., 22.02.  
10.00 bis
12.00 Uhr Workshop Textil mit Susanne Seifert
 Wir besprühen schwarze Beutel in Stencil-Technik. 

.(Erw: 5 €/Ki: 3 €)
Vereinsmitglieder erhalten auf die Materialbeiträge 1 € Ermä-
ßigung!

Ärztlicher Notfalldienst

Notrufnummern
Polizei 110
Feuerwehr/Rettungsdienst 112
Einheitliche Rufnummer für den ärztlichen   
Bereitschaftsdienst aller medizinischen Bereiche   
unabhängig vom Wohn- und Aufenthaltsort 116 117

Wann rufe ich welche Bereitschaftsnummer an?
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist außerhalb der regulä-
ren Sprechzeiten erreichbar, in der Regel in den Abend- und 
Nachtstunden, am Wochenende und an Feiertagen.
Bei schweren Unfällen und lebensbedrohlichen Notfällen 
muss der Notruf 112 gewählt werden.

Zahnärzte 

 

Samstag, Sonntag, Feiertag 10.00 Uhr – 12.00 Uhr
Brückentag (Werktag) 10.00 Uhr – 12.00 Uhr
20.01.2018 – 21.01.2018 
Dr. med. Wilfried Schubert
Bergstraße 8, 08132 Mülsen, Tel. 037601/25226

27.01.2018 – 28.01.2018 
Dipl.-Med. Karin Suchomel
Karl-Marx-Straße 16 c, 08134 Wildenfels OT Härtensdorf
Tel. 037603/51289
03.02.2018 – 04.02.2018 
Torsten Kotyra
Bahnhofstraße 7, 08118 Hartenstein, Tel. 037605/6390
10.02.2018 – 11.02.2018 
Dipl.-Stom. Ulrike Sonntag
Gewerbestraße 28, 08118 Hartenstein, Tel. 037605/7035
17.02.2018 – 18.02.2018 
Steffen Karl & Dr. med. Christine Karl
Windmühlenweg 1 a, 08115 Lichtentanne, OT Ebersbrunn
Tel. 037607/6354

Apotheken 
werktags  18.30 Uhr – 8.00 Uhr
sonnabends 08.00 Uhr – montags 08.00 Uhr
feiertags  durchgehend 08.00 Uhr bis 08.00 Uhr   
    nächster Tag
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19.01.2018  Apotheke Eckersbach
   Scheffelstraße 44, 08066 Zwickau
   Tel. 0375/474431
   Mariannen-Apotheke
   Thanhofer Straße 13, 08115 Lichtentanne
   Tel. 0375/523932
20.01.2018  Sachsenring-Apotheke
   Crimmitschauer Str. 74, 08058 Zwickau
   Tel. 0375/212538
   Stadt-Apotheke Kirchberg
   Lengenfelder Str. 2, 08107 Kirchberg
   Tel. 037602/66338
21.01.2018  Apotheke am Stadtwald
   Karl-Keil-Str. 37, 08060 Zwickau
   Tel. 0375/5609250
22.01.2018  Virchow-Apotheke
   Karl-Keil-Str. 48/50, 08060 Zwickau
   Tel. 0375/529557
23.01.2018  Vital-Apotheke
   Marienthaler Str. 143, 08060 Zwickau
   Tel. 0375/525152
   Löwen-Apotheke
   Karl-Marx-Straße 1 A, 08134 Wildenfels 
   OT Härtensdorf, Tel. 037603/8263
24.01.2018  Central-Apotheke
   Bahnhofstr. 9, 08056 Zwickau
   Tel. 0375/293020
   Saxonia-Apotheke
   Auerbacher Straße 71, 08147 Crinitzberg / Bären- 
   walde, Tel. 037462/6490
25.01.2018  Paracelsus-Apotheke
   Werdauer Str. 68, 08060 Zwickau, Tel. 0375/572796
   Apotheke am Borberg
   Borbergweg 1 b, 08107 Kirchberg
   Tel. 037602/7156
26.01.2018  Muldental-Apotheke
   Altenburger Str. 6, 08129 Mosel
   Tel. 037604/4800
   Apotheke an der Muldentalklinik
   Cainsdorfer Str. 25 a, 08112 Wilkau-Haßlau
   Tel. 0375/6779760
27.01.2018  Apotheke im Globus
   Äußere Schneeberger Straße 100, 08056 Zwickau
   Tel. 0375/2309992
28.01.2018  Löwen-Apotheke
   Hauptmarkt 15 – 17, 08056 Zwickau
   Tel. 0375/213880
29.01.2018  Markt-Apotheke Oberplanitz
   Mozartstr. 2, 08064 Zwickau, Tel. 0375/7929501
30.01.2018  Schwanen-Apotheke
   Lothar-Streit-Str. 35, 08056 Zwickau
   Tel. 0375/2737279
31.01.2018  Schiller-Apotheke
   Leipziger Straße 90, 08058 Zwickau
   Tel. 0375/215160
01.02.2018  Apo-rot-Apotheke im Baikalzentrum
   Marchlewskistr. 1, 08062 Zwickau
   Tel. 0375/795110

02.02.2018  Apotheke Eckersbach im Gesundheitszentrum
   Scheffelstr. 46, 08066 Zwickau
   Tel. 0375/4400196
   Apotheke am Sandberg
   Gewerbering 6, 08112 Wilkau-Haßlau
   Tel. 0375/6924446
03.02.2018  Linda-Apotheke in der Nordvorstadt
   Daniela Hänel e. K., Schubertstraße 3
   08058 Zwickau, Tel. 0375/4406901
04.02.2018  Apotheke am Meistereck
   Leipziger Str. 2 a, 08056 Zwickau
   Tel. 0375/2309060
05.02.2018  Apotheke am Meistereck
   Leipziger Str. 2 a, 08056 Zwickau
   Tel. 0375/2309060
06.02.2018  Sonnen-Apotheke
   Innere Zwickauer Str. 71, 08062 Zwickau
   Tel. 0375/787156
07.02.2018  Hufeland-Apotheke
   Max-Planck-Str. 18, 08066 Zwickau
   Tel. 0375/430800
08.02.2018  Schloss-Apotheke
   Pestalozzistr. 27, 08062 Zwickau
   Tel. 0375/783027
09.02.2018  Mohren-Apotheke
   Leipziger Straße 176, 08060 Zwickau
   Tel. 0375/300250
   Bären-Apotheke
   Lößnitzer Str. 47, 08141 Reinsdorf
   Tel. 0375/277010
10.02.2018  Bären-Apotheke Wilkau-Haßlau
   Zwickauer Straße 37, 08112 Wilkau-Haßlau
   Tel. 0375/3532456
11.02.2018  Wilhelm-Busch-Apotheke
   Magazinstraße 19, 08056 Zwickau
   Tel. 0375/2001575
   Stadt-Apotheke Kirchberg
   Lengenfelder Str. 2, 08107 Kirchberg
   Tel. 037602/66338
12.02.2018  Glückauf-Apotheke
   Bosestraße 17, 08056 Zwickau
   Tel. 0375/215362
13.02.2018  Oberplanitzer Apotheke
   Cainsdorfer Str. 2, 08064 Zwickau
   Tel. 0375/785258
14.02.2018  Paulus-Apotheke
   Marienthaler Str. 104, 08060 Zwickau
   Tel. 0375/523722
   Apotheke zur Post
   Auerbacher Str. 28, 08107 Kirchberg
   Tel. 037602/7164
15.02.2018  Aktiv-Apotheke Neuplanitz
   Marchlewskistraße 4, 08062 Zwickau
   Tel. 0375/781103
16.02.2018  Guten-Tag-Apotheke – Zwickau Arcaden
   Innere Plauensche Str. 14, 08056 Zwickau
   Tel. 0375/2714434
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DRK-Blutspendedienst Nord-Ost

gemeinnützige GmbH

Berlin | Brandenburg | Hamburg

Sachsen | Schleswig-Holstein

DRK-Blutspendedienst Nord-Ost verlost 
Schiffsreise: Spender können Kanaren-

Kreuzfahrt gewinnen
Engagiert Leben retten: Ehrenamtlicher Einsatz  

ist die Basis der DRK-Blutspende

In Sachsen führt der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost jährlich 
etwa 3300 Blutspendetermine durch. Es werden dort pro Jahr 
rund 170.000 Blutspenden entnommen.

Seit Jahresbeginn gibt es für alle Blutspender in Sachsen ein 
besonderes Highlight: wer seine Spende auf einem DRK-Blut-
spendetermin bis einschließlich 31. März 2018 leistet, kann an 
der Verlosung einer 7-tägigen Kreuzfahrt für zwei Personen zu 
den Kanarischen Inseln im November 2018 teilnehmen! Los-
teilnahme-Coupons werden den Spendern mit der Einladung 
zum Blutspendetermin zugeschickt bzw. sind für Neuspender 
auf den Terminen des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost er-
hältlich.

Neben dem Einsatz der Spender ist der DRK-Blutspendedienst 
Nord-Ost bei der Organisation und Durchführung seiner Spen-
determine genauso auf das Engagement freiwilliger Helfer an-
gewiesen. Nur mit ihrer Unterstützung kann das DRK seinen 
Auftrag erfüllen, den Bedarf an Blutprodukten in seinem Ver-
sorgungsgebiet zu 70 % abzudecken und dadurch die Patien-
tenversorgung jederzeit sicherzustellen.

Ehrenamtliche Helfer schenken der Gemeinschaft Zeit, Einsatz 
und viel Erfahrung und leisten damit einen wichtigen Beitrag 
für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Ihnen und 
auch den Blutspendern gilt der Dank des DRK und zahlreicher 
Patienten, die zum Überleben auf Blutpräparate angewiesen 
sind. Wenn auch Sie den DRK-Blutspendedienst Nord-Ost als 
ehrenamtlicher Helfer mit Ihrer Tatkraft unterstützen und so-
ziale Verantwortung in Ihrer Region übernehmen wollen, mel-
den Sie sich über unser Servicetelefon unter der Nummer 0800 
11 949 11 (kostenlos erreichbar aus dem Dt. Festnetz).

Alle DRK-Blutspendetermine unter www.blutspende.de 
(bitte das entsprechende Bundesland anklicken) oder über 
das Servicetelefon 0800 11 949 11 (kostenlos erreichbar aus 
dem Dt. Festnetz). Bitte zur Blutspende den Personalaus-
weis mitbringen!

Die nächste Blutspendeaktion findet

am Freitag, dem 23. Februar 2018,

in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr

im Feuerwehrdepot der Freiwilligen Feuerwehr  
Wildenfels, Weststraße 5,

statt.

17.02.2018  Apotheke Eckersbach
   Scheffelstraße 44, 08066 Zwickau
   Tel. 0375/474431

   Mariannen-Apotheke
   Thanhofer Straße 13, 08115 Lichtentanne
   Tel. 0375/523932

18.02.2018  Sachsenring-Apotheke
   Crimmitschauer Str. 74, 08058 Zwickau
   Tel. 0375/212538

   Mohren-Apotheke
   Marktplatz 17, 08118 Hartenstein
   Tel. 037605/6214

19.02.2018  Löwen-Apotheke
   Hauptmarkt 15 –17, 08056 Zwickau
   Tel. 0375/213880

20.02.2018  Markt-Apotheke Oberplanitz
   Mozartstraße 2, 08064 Zwickau
   Tel. 0375/7929501

21.02.2018  Vital-Apotheke
   Marienthaler Str. 143, 08060 Zwickau
   Tel. 0375/525152

   Löwen-Apotheke
   Karl-Marx-Straße 1 A
   08134 Wildenfels OT Härtensdorf
   Tel. 037603/8263

22.02.2018  Central-Apotheke
   Bahnhofstr. 9, 08056 Zwickau
   Tel. 0375/293020

   Saxonia-Apotheke
   Auerbacher Straße 71
   08147 Crinitzberg / Bärenwalde
   Tel. 037462/6490

23.02.2018  Paracelsus-Apotheke
   Werdauer Str. 68, 08060 Zwickau
   Tel. 0375/572796

   Apotheke am Borberg
   Borbergweg 1 b, 08107 Kirchberg
   Tel. 037602/7156

Tierärztlicher  
Bereitschaftsdienst  
für Groß- und Kleintiere
20.01.2018 – 26.01.2018 
Tierarztpraxis St. Prell, Tel. 2836

27.01.2018 – 02.02.2018 
Tierarztpraxis St. Prell, Tel. 2836
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Redaktionsschlusstermine

Redaktionsschlusstermine für das 
„Wildenfelser Amtsblatt“

Redaktionsschluss:  12. Februar 2018

Auslieferung:   23. Februar 2018

Redaktionsschluss:  12. März 2018

Auslieferung:   23. März 2018 

Bitte geben Sie Ihre Beiträge (möglichst maschinenge-
schrieben) im Rathaus (bei Frau Müller – Zimmer 14 oder 
im Sekretariat – Zimmer 1) ab oder per E-Mail: gewerbe-
amt@wildenfels.de.

Annoncen zur Veröffentlichung in unserem Amtsblatt 
können Sie ebenfalls hier aufgeben.

Mitteilungen der Nachbargemeinden

Neues Wisent-Gehege 
 im Tierpark Hirschfeld

Nachdem am Freitag, dem 04.08.2017, der erste Spatenstich 
für das neue Wisentgehege gemacht werden konnte, hat sich 
viel getan. Der erste Bauabschnitt ist beendet. Nach der Zusa-
ge von Leader Fördermitteln konnte der Rohbau des Stalles 
mit Dach gebaut werden. Die 1 ha große Wisentanlage wird zu 
65% aus Fördermitteln auf dem Gelände des Tierparks gegen-
über dem jetzigen Wisentgehege gebaut.

 
Den Eigenanteil von 35 % der ca. 500 000 Euro Gesamt-Bau-
kosten trägt allein der Förderkreis Tierpark Hirschfeld e. V.-eine 
erhebliche Summe, die die Vorsitzende, Frau Eva Herzog, mit 
den 75 Mitgliedern aufbringen möchte.
Um auch für das nächste Jahr den Eigenanteil zu sichern, muss 
kräftig bei Sponsoren und Tierparkfreunden geworben wer-
den. Das ist in heutigen Zeiten keine leichte Aufgabe, denn 
spätestens 2019 sollen die Wisente in ihr neues großes Zuhau-
se umziehen können.
Derzeit leben sechs der noch immer vom Aussterben bedroh-
ten größten Wildrinder im Tierpark. Mit unseren Tieren sind wir 

im Europäischen Zuchtbuch seit 1972 vertreten und konnten 
bereits 20 Kälber züchten, die an andere zoologische Einrich-
tungen oder Wiederansiedlungsprojekte gegeben wurden. 
Hirschfelder Wisente leben unter anderem in Rostock, Dame-
rower Werder, Eberswalde, aber auch in Frankreich und Rumä-
nien und tragen dazu bei, die Genetik der Wildrinder zu erhal-
ten und zu verbessern, um ein Überleben dieser stolzen Tierart 
zu ermöglichen.

Gern können auch Sie dazu beitragen. Eine symbolische Tier-
patenschaft für einen Wisent ist ein großer Baustein für unser 
neues Gehege. Anträge und weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Internetseite: www.tierpark-hirschfeld.de

 

Tierpatenschaften sind für ein Jahr gültig und können auch an 
andere Personen verschenkt werden. Sie erhalten eine Urkun-
de, Spendenquittung und den Eintrag auf unserer Tierpaten-
seite. Immer im November findet der Tierpatentag im Tierpark 
statt, zu dem wir Sie herzlich einladen, um Ihnen Ihr Patentier 
einmal näher vorzustellen.

Ramona Demmler

Tierparkleiterin

Öffnungszeiten: 
im Winter täglich 9.00 – 17.00 Uhr

Ein Besuch lohnt sich!

Fotos: Tierpark Hirschfeld

Sonstige Mitteilungen

Winterferienlager 2018 –  
AWO-Schullandheime

    

Für die Winterferien 2018 bieten die AWO-Schullandheime 
in Netzschkau und Limbach/V. wieder zwei thematische Feri-
enlager an. Es wäre schön, wenn wieder möglichst viele Kin-
der interessante Tage in unseren Schullandheimen verbringen 
könnten.Übrigens: Bei unseren Schullandheimen handelt es 
sich um gemeinnützige Einrichtungen der freien Jugendhilfe! 
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Schullandheim „Schönsicht“ Netzschkau 
11.2. – 17.2.2018 – „Wintersportcamp im Vogtland“  
10 – 15 Jahre  189,– € 
Während des einwöchigen Aufenthaltes im Vogtland erwar-
tet euch eine Vielzahl lustiger Wettbewerbe auf dem Eis der 
Kunsteisbahn Greiz und auf Schnee. Höhepunkte sind unser 
Rodelhang mit Flutlicht sowie der „Easy Skiing-Schnupperkurs" 
(inkl. Skiausrüstung und Liftkarte für einen Tag) im Winter-
sportzentrum „Am Adlerfelsen“ in Eibenstock. Viel Spaß gibt 
es außerdem auf der Allwetter-Bobbahn in Eibenstock sowie 
beim Biathlon-Wettbewerb im Schullandheim. Die Kreativen 
unter euch können bei uns neue Techniken ausprobieren und 
eine romantische Fackelwanderung darf ebenfalls nicht fehlen. 
Für alle Wasserratten gibt´s einen Ausflug in ein Erlebnisbad. 
Schullandheim „Am Schäferstein“ Limbach/V 
18.2. – 24.2.2018 – „Abenteuer im Winterwald“ 8 – 14 Jahre 
 169,– € 
In einer hoffentlich weißen Winterlandschaft haben wir viele 
Aktivitäten im Schullandheim sowie einen interessanten Ta-
gesausflug für euch vorbereitet. Es erwarten euch ein Biath-
lon-Wettbewerb, ein Kletterkurs im Boulderraum des Schul-
landheimes und eine Nonsens-Olympiade mit vielen lustigen 
Spielen. Auch eine Fackelwanderung, Nachtrodeln sowie ein 
spannendes Geländespiel stehen auf dem Programm. Der Ta-
gesausflug führt euch nach Schöneck. Am Rodelhang könnt 
ihr den „Rodelmeister“ ermitteln, in der Trendsporthalle ver-
schiedene Sportarten ausprobieren und abschließend im Er-
lebnisbad Aqua World das kühle Nass genießen.
Teilnehmerpreis: inkl. Übernachtung, Vollverpflegung, kom-
plettem Aufenthaltsprogramm und Betreuung durch ausgebil-
dete Jugendgruppenleiter 
Anmeldung und weitere Informationen: direkt im Schul-
landheim Limbach per Telefon 03765 – 30 55 69 (Mo. – Fr. in 
der Zeit von 8.30 bis 15.00 Uhr) oder www.schullandheime-
vogtland.de ferienlager@awovogtland.de 

Historisches

Carl-Friedrich Döhnel –  
Advokat Poet in Wiesenburg

Wer unter den hundertjährigen Linden der gleichnamigen 
Straße gen Schloss Wiesenburg wandert, passiert auf der lin-
ken Seite die heute unscheinbare Doppelhaushälfte der Lin-
denstraße 8. Kaum einer weiß noch, dass in diesem Gebäude 
Carl Friedrich Döhnel als Rechtsanwalt und Notar praktizierte, 
bis 1842 in Blickweite zum damaligen Justizamt Wiesenburg(i). 
Wer war dieser Mann, was erinnert heute an ihn?

 
Ehemaliges Wohnhaus von Carl Friedrich Döhnel in der Lindenstraße 8 in 
Wiesenburg, rechts hinten das ehemalige Justizamtsgebäude. Foto um 
1906.(ii)

Der Advokat
Carl Friedrich Döhnel wurde am 12. Juni 1772 – einem durch 
Missernte gezeichneten Hungerjahr – in Schneeberg als erster 
Sohn des „vornehmen Bürgers, Gemeinde-Vorstehers, auch 
Kauff- und Handels-Herren Johann Zacharias Döhnel und 
seiner Eheliebsten Frau Magdalene Sophie geb. Coithin“(iii) 

geboren. Als 19-Jähriger schrieb er sich 1791 als Student der 
Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig(iv)ein. Unru-
hige Zeiten waren das im dritten Jahr der bürgerlichen fran-
zösischen Revolution. Der kursächsische Bauernaufstand, der 
das Land in der zweiten Hälfte des Jahres 1790 zeichnete, war 
gerade niedergeschlagen worden. Am 19. Oktober 1792 trat 
Sachsen mit 6.000 Mann dem Reichskrieg gegen das revolu-
tionäre Frankreich bei, der bis zum Rastatter Friedenskongress 
1798 dauerte.
Nach erfolgreichem Abschluss ließ sich Carl Friedrich Döhnel 
1796 als Rechtsanwalt und Notar in Wiesenburg nieder, wo er 
57 Jahre bis zu seinem Tode 1853 lebte und arbeitete; bei der 
damaligen Lebenserwartung eine außergewöhnlich lange Le-
bens- und Schaffenszeit.
Am 13. Januar 1803 heiratete Carl Friedrich Döhnel in der 
Schlosskirche zu Wiesenburg die 26-jährige „Jungfrau Johan-
ne Dorothea, weil. H. Christian Friedrich Kemptens, ehemal. 
Bürgers und Schwarz-, Waid- und Schönfärbers in Penig hin-
terl., ehel. jüngste Tochter“(v). Der Bräutigam wurde im Trau-
buch als „beyder Rechte Doctorand, Chur-Sächs. Advocat zu 
Wiesenburg, Kayserl. öffentl. imatric. Notar, auch außerordentl. 
Mitglied der deutschen Gesellschaft zu Leipzig“(vi) tituliert. 
Obwohl Doktorand, scheint eine Promotion nicht erfolgt zu 
sein, da ein akademischer Titel später(vii) nicht genannt wurde. 
Nur reichlich einen Monat nach der Hochzeit, am 25. Februar 
1803, beseitigte der Reichsdeputationshauptausschuss unter 
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dem Druck französischer, russischer und englischer Interessen  
112 Reichsstände. Doch nicht nur Machtstrukturen brachen 
1803 in Deutschland zusammen. Auch der baufällige nördliche 
Teil des Palas des Wiesenburger Schlosses, in dessen Erdge-
schoss die Kapelle lag, fiel am 4. August 1803 in sich zusam-
men und wurde in der Folgezeit abgetragen, weswegen die 
Trauung der beiden wohl eine der letzten im Gotteshaus des 
Schlosses Wiesenburg gewesen sein dürfte.

 
Eintrag der Heirat von Carl Friedrich Döhnel vom 13. Januar 1803.(viii)

Der Ehe entsprossen drei Kinder: der Sohn Robert (geb. 17. Juli 
1805), die Tochter Heliodore (geb. 13. Oktober 1809) und die 
Tochter Withea (geb. 11. Juni 1817). Sohn Robert Döhnel hatte 
sein Einkommen als Tierarzt in Wiesenburg, starb aber bereits 
vor seinen Eltern 46-jährig am 21. September 1851(ix).
Als junger Jurist und Vater eines einjährigen Sohnes war Carl 
Friedrich Döhnel damit konfrontiert, wie in der Schlacht bei 
Jena und Auerstedt im Oktober 1806 die preußisch-sächsische 
Armee durch die französische vernichtend geschlagen wurde. 
Seit dem Frieden von Posen am 11. Dezember 1806 kämpf-
te Sachsen an der Seite Frankreichs. Erst im Laufe der Völker-
schlacht bei Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813 verließen 
sächsische Truppen die Koalition mit Frankreich. Nach dem 
Wiener Kongress mit seiner Akte vom 9. Juni 1815, bei dem 
das Nachkriegseuropa machtpolitisch neu gegliedert wurde, 
verlor Sachsen fast zwei Drittel seines Territoriums und knapp 
die Hälfte seiner Bevölkerung an Preußen.
In den Jahren von 1815 bis 1831 gab es zunehmende Wider-
sprüche zwischen der unverändert feudalen Jurisdiktion und 
den aufstrebenden bürgerlichen Interessen in Sachsen. Die 
Zahl der Gerichtsprozesse nahm zu, ein Umstand, der einem 
Advokaten wie Carl Friedrich Döhnel sicherlich zu gutem Ein-
kommen verhalf, zumal von 1816 bis 1842 in Wiesenburg wie-
der ein Königliches Justizamt eingerichtet worden war. Reisen 
in die zugehörigen Dörfer des Amtes waren beschwerlich. Ob 
der Advokat als Reiter zu Pferde unterwegs war oder im Ein-
spänner über holprige Wege fuhr, ist nicht überliefert.
Scharfen juristischen Sachverstand bewies Carl Friedrich Döh-
nel offenbar bei einem Gerichtsprozess(x), der ihn seinerzeit 
bekannt werden ließ. Er war im Prozess als Pflichtverteidiger 
des Mörders Carl Ludwig Otto bestellt worden. Vormals Soldat, 
kehrte Otto traumatisiert aus dem Krieg zurück und trank viel. 
Sein Auskommen als Tagelöhner war eher schlecht als recht. 
Im heimatlichen Carlsfeld galt er als liederlich. Einziger Halt 
war seine Geliebte Christiane Friedericke Wilhelmine Baum-
gärtel, mit der er ein uneheliches Kind hatte. Als deren Vater 
ihm die Hochzeit strikt verweigerte, ermordete Otto seine 
Liebste am 27. Dezember 1821 mit einem Rasiermesser durch 
einen Schnitt in den Hals und versuchte, sich selbst umzubrin-
gen, was misslang. In erster Instanz erging das Todesurteil. Im 
zweitinstanzlichen Revisionsprozess versuchte Carl Friedrich 
Döhnel, seinen Mandanten für unzurechnungsfähig erklären 
zu lassen, indem er Gutachten der medizinischen wie auch 
der juristischen Fakultät der Universität Leipzig über den Geis-
teszustand Ottos und andere mögliche Vorerkrankungen ein-
holte. 

Sein Einsatz blieb ohne Erfolg, das Todesurteil wurde bestä-
tigt. Ein Gnadengesuch lehnte der König ab. Am 27. Dezem-
ber 1823 wurde Carl Ludwig Otto in Schwarzenberg durch das 
Schwert öffentlich hingerichtet.
Ab September 1830 war es von Leipzig aus in weiten Teilen 
Sachsens zu jähen Ausbrüchen des Volkszorns gekommen.(xi) Er 
richtete sich vor allem gegen die alten Stadträte, Grund- und 
Gerichtsherren und Beamte. Gefordert wurden demokratische 
Grundrechte wie Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit, 
transparente staatliche Entscheidungen und Beteiligung Bür-
gerlicher an der Macht. Das wichtigste Ergebnis dieser Unru-
hen war, dass das Königreich Sachsen am 4. September 1831 
seine erste Verfassung erhielt, die dem Bürgertum Wege zu 
mehr Mitbestimmung öffnete. Unter Federführung des neu 
gebildeten Ministeriums der Justiz in Dresden wurde eine 
Reihe von Gesetzen erlassen, die feudale Einschränkungen 
aufhoben: Das Gesetz über Ablösungen und Gemeinheitstei-
lungen vom 17. März 1832 befreite Bauern von feudalen Las-
ten. Das Gesetz über die Allodifiktation der Lehen vom 22. Fe-
bruar 1834 hob den mittelalterlichen Lehensverband auf. Die 
Gesindeordnung vom 10. Januar 1835 beseitigte den Zwang 
zu einer vierjährigen Dienstzeit in der Landwirtschaft, den Ge-
sindezwangsdienst. Das Gesetz über den Gewerbebetrieb auf 
dem Lande vom 9. Oktober 1840 machte es möglich, dass sich 
Handwerker und Gewerbetreibende nunmehr auch in ländli-
chen Gebieten niederlassen konnten. Der juristische Rahmen 
des Landes wurde mithin weitgehend neu abgesteckt; auch 
das wohl ein dankbares Arbeitsfeld für einen Advokaten in 
Sachsen.  Fortsetzung folgt!

Mit herzlichen Grüßen allen historisch Interessierten

Ihr Dr. Lutz Knörnschild
(i) Lindenstraße 13: Am 13. Dezember 1842 wurde das Justiz-
amt Wiesenburg mit dem Königlichen Justiziariat Kirchberg 
zum Königlichen Landgericht Kirchberg zusammengelegt 
und das Anwesen des Wiesenburger Justizamtes an den Pri-
vatmann Karl Friedrich Kunz verkauft. Es ist seit 1861 im Besitz 
der Familie Patze.
(ii) Archiv von Luise Thea Bachmann verheiratete Gündel.
(iii) Müller, Alfred: Das Volkslied vom gebirgischen Mädel und 
sein Verfasser. (= Der Heimatforscher. Beilage zur Sächsischen 
Heimat, Nummer 6). Dresden, September 1924, S. 22.
(iv) Erler, Georg (Hg.): Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig 
1559 – 1809. III. Band: Die Immatrikulationen vom Wintersemes-
ter 1709 bis zum Sommersemester 1809. Leipzig 1909, S. 66.
(v) Traubuch mit dem Jahr 1803 im Archiv der St.-Rochus-Kirche 
zu Schönau.
(vi) Traubuch mit dem Jahr 1803 im Archiv der St.-Rochus-Kirche 
zu Schönau.
(vii) (1) Directotrium des Statistischen Vereins (Hg.): Staatshand-
buch für das Königreich Sachsen. Leipzig 1839, S. 92.
(2) Buddeus, Johann Carl Immanuel / Buddeus, Arthur: Deut-
sches Anwaltbuch. Leipzig 1845, S. 345.
(viii) Verzeichnis der Hochzeiten für 1803 im Archiv der St.-Ro-
chus-Kirche zu Schönau.
(ix) Totenanzeigen für das Jahr 1851 im Archiv der St.-Rochus-
Kirche zu Schönau.
(x) Die folgenden Ausführungen stammen aus: Weber, Wolf-
gang: Sächsische Justizgeschichte aus fünf Jahrhunderten. 
Band 2. Marienberg 2003.
(xi) Czok, Karl (Hg.): Geschichte Sachsens. Weimar 1989, S. 333 f.
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Einladung zum Kostümfest

Fasching!!! 
Sportlerheim Wildenfels 
Samstag, den 10.02.2018 ab 18:00 Uhr

Eintrittskarten-Vorverkauf: ab 25.01.2018
Tischreservierungen bitte unter: 
0172-5623193 · 037603-555-139

★ Stern Disco mit Frank & Carmen ★

★ Kommt alle verkleidet! Es wird ein rauschendes Fest! ★

Mit dem Pedelec oder E-Bike durch den 
Winter

Viele Menschen nutzen auch in den Wintermonaten ihr Elek-
trofahrrad. Kälte, Matsch und Schnee können den gut ab-
gedichteten Motoren aktueller Markenhersteller nur wenig 
anhaben. Jedoch hat das Fahren mit E-Bike oder Pedelec bei 
glatten Fahrbahnverhältnissen so seine Tücken. Zudem sollte 
der Batterie in der kalten Jahreszeit das besondere Augenmerk 
gehören. Der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) in 
München hat, damit Mann oder Frau unbeschadet mit dem 
Elektrofahrrad durch den Winter kommt, ein paar Verhalten-
stipps zusammengestellt.

Fahren bei winterlichen Verhältnissen sicher üben
Ungeübten Elektrofahrrad-Fahrern und -Fahrerinnen rät der 
Automobilclub ADAC: Erst einmal in einem verkehrsfreien 
Raum das Fahr-, Brems- und Lenkverhalten bei winterlichen 
Straßenverhältnissen auszuprobieren. Wer sich dann im Winter 
mit dem E-Bike oder dem Pedelec auf die Straße wagt, sollte 
auf die Profilierung der Bereifung achten. Gröbere Profilstollen 
können eine nicht zu feste Schneedecke besser durchdringen. 
Beim Anfahren mit dem elektrisch unterstützten Zweirad soll-
te auf eine starke Motorunterstützung verzichtet werden. Die 
Reifen könnten ansonsten durchdrehen.

Auf die Batterie achten
Wichtig ist im Winter auch der Umgang mit der Batterie. Die-
se sollte erst kurz vor Fahrantritt eingesetzt werden. Während 
des Fahrbetriebs erwärmt sich der Akku durch die Stroment-
nahme. Akkuhüllen aus Neopren halten ihn länger warm, was 
die Reichweite erhöht. Wer mit dem Elektrofahrrad zur Arbeit 
radelt, sollte an seinem Arbeitsplatz ein zweites Ladegerät 
platzieren. So hat man die Sicherheit, dass der Strom auch 
noch für den Nachhauseweg ausreicht. Dabei gilt es jedoch 
zu beachten: Vor der Anbringung eines Ladegerätes am Ar-
beitsplatz sollte vorher mit dem Arbeitgeber geklärt werden, 
ob man den Akku dort überhaupt aufladen darf. In manchen 
Städten gibt es öffentliche Ladestationen für Elektrofahrräder. 
Allerdings bedarf dies einer guten Planung, wenn man diese 
nutzen möchte. Denn in vielen Fällen sind sie nur bei vorhe-
riger Anmeldung nutzbar. Generell ist zu bemerken, dass die 
Batterie erst dann aufgeladen werden soll, wenn sie selbst die 
Zimmertemperatur erreicht hat. Ist der Akku zu kalt, dann lädt 
er sich nicht komplett auf. Außerdem kann er Schaden neh-
men, wenn es zur Bildung von Kondenswasser kommt.

Cornelia Wahl

Was sonst noch interessiert ...
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Wir suchen ab sofort für unseren Verlag in Neumark eine(n) 
qualifizierte(n) Mitarbeiter/-in als Medienberater für das 
Gebiet Zwickau und Umgebung.

Die Aufgabenschwerpunkte
•	 	Verkauf	von	Anzeigen	und	Medialeistungen
•	 	Gewinnung	von	Neukunden
•	 	Pflege	unserer	Bestandskunden

Ihr Profil
•	 Führerschein	Klasse	B
•	 Das	„Verkaufsgen“
•	 Argumentationsstärke	und	Abschlusssicherheit
•	 	Freude	daran,	mit	Menschen	zu	kommunizieren
•	 Engagement	und	Flexibilität
•	 Sehr	gute	kommunikative	Kompetenz
•	 Erfahrung	in	der	Werbebranche
•	 Spaß	an	der	Arbeit

Bitte	richten	Sie	Ihre	schriftliche	Bewerbung
mit	dem	Stichwort	„Bewerbung	Zwickau“	

per	E-Mail	an:

info@secundoverlag.de

Secundo-Verlag GmbH
Auenstraße	3,	08496	Neumark/Sachsen	
z.	Hd.	Diana	Schläfke,	Tel.	037600/	36	75

Ein	Unternehmen	der	LINUS	WITTICH	Medien	KG

Mitarbeiter/-in	im	Außendienst

BESTATTUNGSINSTITUT
NEIDHARDT
Inh. Jessica Neidhardt

Tag und Nacht 03 76 05/ 79 21
www.bestattungen-neidhardt.de

Ein hilfreiches Zurseitestehen in Würde und Pietät ist  
unser oberstes Gebot in den schweren Stunden beim Heim-
gang Ihres lieben Verstorbenen.
Auf Wunsch kommen wir zu einem kostenfreien Hausbesuch 
oder bitten Sie um ein Gespräch in unser Bestattungshaus.

Feuerbestattung ab 797,30 Euro inkl. MWSt. möglich
Erdbestattung ab 934,15 Euro inkl. MWSt. möglich
inklusive aller Bestattungsleistungen unseres Unternehmens 
und der Erledigung aller Formalitäten und Behördengänge.

Hartenstein, Stiftstraße 1 (am Pennymarkt)
Geschäftszeiten unserer Filiale Mo. – Fr. 9.00  – 12.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung unter Telefon 03 76 05 / 79 21

Hilfe im Trauerfall
Bestattungsunternehmen
Heinz Müller
Inh. Antje Müller

Wilkau-Haßlau
Culitzscher Str. 16

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 7.00 – 16.30 Uhr
Sa  9.00 – 12.00 Uhr

Termine auch außerhalb der Geschäftszeiten möglich!
www.bestattung-heinzmueller.de

Kostenlose Hausbesuche!
Erledigung aller Formalitäten!

Tag und Nacht erreichbar
Telefon: (03 75) 67 11 72
Funk: 01 52 / 08 60 31 57
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